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Jugendamt 2

LANDKREIS RASTATT

Ablaufschema bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
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Erste Risikoeinschätzung

kollegial / mit Leitung

Risikoeinschätzung mit

insoweit erfahrener Fachkraft
nicht akut

a
k
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Umgehende 
Mitteilung 
an ASD,

Polizei, PSB

Erörterung der Risikoeinschätzung 
mit den Personensorgeberechtigten 

und dem Kind oder Jugendlichen

(sofern zum Schutz möglich)

Insoweit erfahrene Fachkraft berät

KONTROLLE: Wirken die Eltern mit, werden die Hilfen angenommen, reichen sie zur 
Gefährdungsabwendung aus?

Mitteilung an den ASD und Information 
der Personensorgeberechtigten hierüber

nein

� Welche Hilfen sind zur 
Abwendung der Gefährdung 
notwendig und geeignet?

� gemeinsam Schutzplan erstellen

� auf Inanspruchnahme von Hilfen 
hinwirken

Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung

ja

Keine weitere Intervention

Keine Gefährdung

ggf.

ASD

Ggf. Inobhutnahme
nach § 42 SGB VIII


